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Merkblatt 
zur Beurlaubung wegen unvereinbarer Tätigkeit 

(Stand: Juni 2025) 

A. Einleitung

Der Berufsstand nimmt mit der Durchführung von Abschlussprüfungen eine wichtige Aufgabe im 

öffentlichen Interesse wahr. Das hierfür erforderliche Vertrauen in die Unabhängigkeit des 

Berufsstandes rechtfertigt verschiedene Inkompatibilitätsregelungen, wie etwa das Verbot der 

Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, der Eingehung außerberuflicher Anstellungsverhältnisse und 

Beamtenverhältnisse∗. 

Möchte ein WP/vBP eine solche unvereinbare Tätigkeit wahrnehmen, kann er sich beurlauben 

lassen. Die Beurlaubung eröffnet damit die Möglichkeit, weitergehende praktische Erfahrungen 

und Fachkenntnisse in der Wirtschaft zu sammeln und diese nach Rückkehr in den Beruf des 

WP/vBP für die eigene berufliche Tätigkeit zu nutzen.  

Alternativ kann der WP/vBP unter Aufrechterhaltung seiner Tätigkeit in einer originären 

Berufsausübungsform für seine unvereinbare Tätigkeit eine Ausnahmegenehmigung beantragen 

(§ 43a Abs. 3 Satz 2 WPO). Einzelheiten können Sie dem Merkblatt zur Ausnahmegenehmigung

für eine unvereinbare Tätigkeit entnehmen

B. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für eine Beurlaubung wegen unvereinbarer Tätigkeit sind: 

• eine mit dem Beruf des WP/vBP unvereinbare Tätigkeit (§§ 43a Abs. 3, 44a WPO)

• eine nur vorübergehende Aufnahme der Tätigkeit

• ein Antrag

∗  Mit Ausnahme der Verbeamtung als Hochschullehrer (§ 43a Abs. 2 Nr. 2 WPO) oder als Wahlbeamter auf Zeit (§ 44a 
WPO). 

 

https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Beruf/Formulare_Merkblaetter/WPK_Berufsregister_Merkblatt_Ausnahmegenehmigung_unvereinbare_Taetigkeit.pdf
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I. Eine mit dem Beruf des WP/vBP unvereinbare Tätigkeit (§§ 43a Abs. 3, 44a WPO) 

Hierzu gehören etwa  

• das außerberufliche Anstellungsverhältnis (z. B. Leiter Rechnungswesen bei einem 

gewerblichen Unternehmen) 

• die Bestellung eines gewerblichen Unternehmens als gesetzlicher Vertreter oder  

• die eigene gewerbliche Tätigkeit (z. B. als Unternehmensberater mit Gewerbeanmeldung)  

• ein nicht zulässiges öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis 

Keine Gründe für eine Beurlaubung sind Arbeitslosigkeit oder eine „Auszeit“. 

II. Eine nur vorübergehende Aufnahme der Tätigkeit 

Diese liegt vor, wenn das Beendigungsdatum der Tätigkeit bereits bei der Aufnahme dieser 

Tätigkeit feststeht und die Tätigkeit nicht länger als für die Beurlaubungshöchstdauer von 
5 Jahren vorgesehen ist.  

Unbefristete Tätigkeiten sind vorübergehend, wenn die feste Absicht besteht, innerhalb von 

5 Jahren in den Beruf zurückzukehren. 

Steht bereits bei Aufnahme der unvereinbaren Tätigkeit fest, dass Sie diese Tätigkeit nicht nur 

„vorübergehend“ ausüben werden, ist eine Beurlaubung nicht möglich. In diesem Fall müssten Sie 

auf Ihre Bestellung als WP/vBP verzichten. Eine spätere Wiederbestellung ist möglich.  

III. Antrag  

Den Antrag können Sie auf wpk.de im geschützten Mitgliederbereich „Meine WPK“ jederzeit, 

schnell und digital stellen.  

Hinweise zu den im digitalen Antrag abzugebenden Erklärungen: 

§ 43 Abs. 3 WPO sieht eine Cooling-Off-Phase im Fall eines Wechsels zum Prüfungsmandaten 

vor. Im digitalen Antragsformular ist daher die Erklärung vorgesehen, dass bei der Beurlaubung 

kein Fall eines Tätigkeitsverbotes vorliegt.  

Bei unbefristeten Anstellungsverhältnissen müssen Sie zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals 

„vorübergehend“ die Erklärung abgeben, dass Sie mit Ablauf der maximalen Beurlaubungszeit das 

außerberufliche Anstellungsverhältnis beenden und in den Beruf des WP/vBP zurückkehren 

werden. Es handelt sich um eine Absichtserklärung. Sollten Sie nach Ablauf der Beurlaubung 

feststellen, dass Sie die unvereinbare Tätigkeit fortsetzen möchten, müssten Sie mit Ablauf der 

maximalen Beurlaubungsdauer den Verzicht auf Ihre Bestellung als WP/vBP gesondert erklären.  

https://www.wpk.de/meine-wpk/
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Bei befristeten Verträgen bis zu fünf Jahren ist eine solche zusätzliche Erklärung nicht 

erforderlich. In diesem Fall erfolgt die Beurlaubung für den entsprechenden Befristungszeitraum. 

Sofern Sie bislang in einem beruflichen Anstellungsverhältnis tätig sind, geben Sie im digitalen 

Antragsformular gleichzeitig eine Meldung zum Berufsregister zum Beendigungszeitpunkt Ihrer 

bisherigen Berufsausübung als WP/vBP mit ab. 

Für den Antrag ist ein Nachweis der unvereinbaren Tätigkeit erforderlich.Kopie des von beiden 

Vertragsparteien unterzeichneten Anstellungsvertrages oder 

• Beschluss über die Bestellung als Geschäftsführer/Prokurist 

Nachweise können im digitalen Antrag unter „Meine WPK“ hochgeladen werden. 

Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungsdauer von 2 bis 3 Wochen. Stellen Sie den Antrag 
rechtzeitig vor Aufnahme der unvereinbaren Tätigkeit. Eine rückwirkende Beurlaubung ist 

wegen der damit verbunden Veränderung des beruflichen Status nicht möglich. 

C. Dauer der Beurlaubung 

Die Beurlaubung ist für maximal fünf Jahre (60 Monate) möglich.  

Nur in Ausnahmefällen kommt eine Verlängerung in Betracht, wenn die unvereinbare Tätigkeit 

Projektcharakter hat. Das setzt voraus, dass die Tätigkeit naturgemäß nur vorübergehend 

ausgeübt wird und der Beendigungszeitpunkt sich durch Umstände bestimmt, die außerhalb des 

Vertragsverhältnisses liegen und nicht der Vertragsgestaltung der Parteien unterliegen (z. B. 

Abwicklung einer Gesellschaft). Der Beendigungszeitpunkt muss zudem bereits feststehen. 

Sollte zunächst eine Beurlaubung unter fünf Jahre beantragt/gewährt werden, gibt es die 

Möglichkeit zum gegebenen Zeitpunkt einen Antrag auf Verlängerung der Beurlaubung unter 

Beifügung entsprechender Nachweise zu stellen. Sie können den Antrag auf wpk.de im 

geschützten Mitgliederbereich „Meine WPK“ jederzeit, schnell und digital stellen.  

D. Folgen der Beurlaubung 

Während der Beurlaubung dürfen Sie den Beruf des WP/vBP nicht ausüben und die 

Berufsbezeichnung „Wirtschaftsprüfer“/„vereidigter Buchprüfer“ nicht führen (§§ 46 Abs. 2 Satz 

1, 18 Abs. 3 Satz 1 WPO). Sie dürfen daher das Berufsattribut „Wirtschaftsprüfer“/„vereidigter 

Buchprüfer“ nicht mehr benutzen, wenn Sie Inhaber einer qualifizierten Signaturkarte sind. 

Ihre Mitgliedschaft bei der WPK ruht während der Dauer der Beurlaubung. In dieser Zeit müssen 

Sie daher zum Beispiel keinen Mitgliedsbeitrag zahlen und keine Berufshaftpflichtversicherung 

unterhalten. Während der Beurlaubung sind Sie auch nicht stimmberechtigt bei der Beiratswahl 

(§ 1 Abs. 3 Satz 1 WahlO). 



4 
 

Die Beurlaubung erfolgt tätigkeitsbezogen, d. h. bei einem innerbetrieblichen Wechsel der 

außerberuflichen Tätigkeit oder bei einem Wechsel zu einem anderen außerberuflichen 

Arbeitgeber müssen Sie grundsätzlich einen neuen Antrag auf Beurlaubung stellen. 

E. Kosten  

Für die Bearbeitung des Antrages auf Beurlaubung erhebt die WPK eine Gebühr von 500,00 €  

(§ 3 Abs. 2 Nr. 4 GebO WPK). Bitte überweisen Sie die Gebühr erst nach Erhalt des 

Gebührenbescheides. Sie können der WPK auch ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Das 

Formular hierfür finden Sie auf www.wpk.de im geschützten Mitgliederbereich unter Digitale 

Anträge/Mitteilungen. Sofern Sie bereits ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bitten wir zu 

prüfen, ob Ihre mitgeteilten Kontodaten aktuell sind. Wir buchen die Gebühr bei Fälligkeit vom 

Konto ab. 

F. Ende der Beurlaubung 

Mit dem Ende der Beurlaubung lebt Ihre Bestellung als WP/vBP am Folgetag automatisch wieder 

auf. 

Wir bitten Sie, uns vor Ablauf Ihrer Beurlaubung darüber zu informieren, wie sich Ihre berufliche 

Tätigkeit nach Ablauf der Beurlaubung gestalten wird. Unter „Meine WPK“ – Meine Daten/Anträge 

– Art der beruflichen Tätigkeit können Sie uns dies mitteilen. 

Sollten Sie das außerberufliche Anstellungsverhältnis auch über die maximale Beurlaubungsdauer 

hinaus fortsetzen, müssen Sie schriftlich auf Ihre Bestellung als WP/vBP verzichten. Der Verzicht 

wird entweder mit Eingang bei der WPK wirksam oder mit dem von Ihnen bestimmten Termin in 

der Zukunft. Im Falle der Terminbestimmung ist das späteste zulässige Datum das Enddatum der 

Beurlaubung. Ein rückwirkender Verzicht ist nicht möglich (§ 130 BGB). 

Erreicht und kein Verzicht und teilen Sie uns keine berufliche Tätigkeit mit, gelten Sie nach Ende 

der Beurlaubung als in eigener Praxis tätig. Als Folge müssen Sie eine 

Berufshaftpflichtversicherung nach § 54 WPO unterhalten. Das Nichtunterhalten einer 

Berufshaftpflichtversicherung stellt einen Widerrufsgrund dar (§ 20 Abs. 2 Nr. 4 WPO). Außerdem 

sind Sie auch wieder zur Beitragszahlung an die WPK verpflichtet.  

Bei Fortsetzung der unvereinbaren Tätigkeit liegt ein weiterer Widerrufsgrund vor (§ 20 Abs. 2 Nr. 

1 WPO). 

Wir empfehlen Ihnen daher, rechtzeitig zum Ablauf der Beurlaubung den Verzicht auf Ihre 

Bestellung zu erklären, wenn Sie Ihre unvereinbare Tätigkeit über die maximale 

Beurlaubungsdauer hinaus fortsetzen möchten.  

http://www.wpk.de/
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G. Sonstige Hinweise 

I. Fortbildung während der Beurlaubung 

Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 4 WPO, § 5 BS WP/vBP besteht die Pflicht zur fachlichen Fortbildung 

eines WP/vBP. 

Auch während der Beurlaubung ist das berufsrechtlich zulässige Mindestmaß der Fortbildung nach 

§ 5 BS WP/vBP zu absolvieren (siehe WPK Magazin 3/2011, Seite 35). Danach muss ein 

beurlaubter WP/vBP in einem zeitlichen Umfang von 20 Stunden an Fortbildungsmaßnahmen i. S. 

d. § 5 Abs. 2 BS WP/vBP teilnehmen (§ 5 Abs. 5 Satz 2 BS WP/vBP). 

Ein Literaturstudium ist von § 5 Abs. 2 BS WP/vBP nicht erfasst. Dieses wird in § 5 Abs. 3 BS 

WP/vBP als Bestandteil des nicht dokumentationsfähigen Selbststudiums genannt („Lesen von 

Fachschrifttum“). 

II. Nebentätigkeit weiterhin als StB/RA 

Sind Sie auch StB/RA, können Sie Ihren abgetrennten Beruf als StB/RA auch neben der 

Beurlaubung weiterhin ausüben. Im Rahmen der Nebentätigkeit ist jedoch das Verbot des Führens 

der Berufsbezeichnung WP zu beachten. Weitere Informationen finden Sie im WPK Magazin 

4/2021, Seite 35.  

 

Bei Fragen hilft Ihnen gerne das Team der Mitgliederabteilung: 

E-Mail berufsregister@wpk.de 

Frau Beyaztepe, Telefon +49 30 726161-156 

Frau Grohn, Telefon +49 30 726161-159 

Frau Strauß, Telefon +49 30 726161-151 

Frau Walter, Telefon +49 30 726161-156 

 

https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_3-2011.pdf#page=35
https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2021.pdf#page=35
https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2021.pdf#page=35
mailto:berufsregister@wpk.de


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1023.874 767.906]
>> setpagedevice


